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Auflage: 8000 F 2Verkauf in Stadt und Agglomeration MP rn

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Redaktionsteam erhält oft

7eedbacks. Dabei ist uns aufgefal-

en, dass den Nachrufen besonders

ziel Aufmerksamkeit geschenkt

wird. Doch so traurig dies auch ist,

jer Tod gehört eben auch zum Le-

7en. In dieser Ausgabe müssen wir

ıns von Tanja und Renato verab-

schieden. Wir wünschen ihnen,

lass sie an einem schönen Ort

iind.

Mit der Eröffnung des Fixerraums

ıat der Druck auf die Gassenleute

m Vögeligärtli nochmals zugenom-

nen. Gleichzeitig wird in Luzern die

Zinführung des Wegweisungsarti-
&lt;els diskutiert, so wie er bereits in

3ern angewendet wird. Die Titel-

story und ein grosses Interview mit

Sicherheitsdirektorin Ursula Stäm-

ner sind diesem repressiven Geset-

‚esartikel gewidmet. Zwar ist in er-

ster Linie die junge Szene auf dem

Zuropaplatz vor dem KKL im Visier

les Artikels, doch wären bestimmt

auch Suchtbetroffene im Vögeli-

järtli und vor dem Fixerraum von

solchen Wegweisungen betroffen.

Mit unserem Comic, neuen Weis-

n1eiten von Gassenkünstler Ha-

»akuk sowie dem zweiten Gedicht

n der Folge «Ein Luzerner na-

mens...» versuchen wir auch in die-

ser Ausgabe, Ihnen ein Lächeln ins

Gesicht zu zaubern.

ich danke herzlich für Ihr Interes-

;e sowie Ihre Solidarität und wün-

sche Ihnen eine unterhaltsame

jaZ-Lektüre Dominik
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der Wegweısungsartikel ist auch ein Wegwerfartikel: Störende Menschen sollen vom Arm des Gesetzes aus dem Stadtbild verdrängt werden. Foto: Is

inhaltsverzeichnis

__enDrei Vernissagen: Ein
Xrippenprojekt, eine Fotoausstel-

ung und GaZ-Kolumnistin Bessie

aden Kunstinteressierte ein.

Wer Mit dreizehn Niederla-

Jen —- aber auch positiven Erinnerun-

Jen - im Gepäck ist Chuchi-Kicker

\driano von der WM heimgekehrt.

A Im GaZ-Interview sagt
Sicherheitsdirektorin Ursula Stäm-

ner, warum sie als SP-Frau den

Wegqweisungsartikel befürwortet.

„2:3 An der ersten Rock-

Yight sorgten die beiden Luzerner

3ands Meyer und Lies für eine tolle

Stimmung in der GasseChuchi.

 AA Um den Kontakt zum

remdplatzierten Kind intensivieren

zu können, müssen Eltern oft gegen

3ehörden und Justiz ankämpfen.

Die Resozialisierung

1ach Entzug und Therapie wird für

3Zetroffene oft durch die drohende

Vereinsamung erschwert.

. .‚UChen £,e ein!
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Der repressive Zeitgeist findet

fter und schneller als früher

len Weg ins Strafrecht. Auch

n Luzern soll nun ein Weg-

weisungsartikel eingeführt
werden. Diese ästhetische

5auberung darf nicht einfach

ngenoMMEN Werden.

Der Druck auf Menschen, die von

ıer Mehrheit der Bevölkerung als

ıuffällig oder störend wahrgenom-
ıen werden, hat in den letzten Jah-

»n auch in Schweizer Städten kon-

nuierlich zugenommen. Mit immer

‚euen Massnahmen werden diese

\enschen aus dem Stadtbild ver-

rängt. In Luzern wird der Vorstoss

'amit begründet, dass immer mehr

ffentliche Plätze von Jugendlichen

esetzt werden. Am Europaplatz

‚ürden Jugendliche Besucher des

xultur- und Kongresszentrums Lu-

ern (KKL) belästigen und Abfälle

ınterlassen. Auch käme es immer

vieder zu Sachbeschädigungen.

die gegenwärtigen Zustände seien

licht hinnehmbar, Es solle eine

Möglichkeit geschaffen werden, die
3ildung von Szenen und Massierun-

jen zu verhindern. Mit einem Weg-

veisungsartikel wird man eine

dandhabe gegen Hooligans, ge-

waltbereite Demonstranten, Dealer

ınd Randständige haben.

Situation in Bern

In Bern, wo das Gesetz seit 1998

n Kraft ist, werden jährlich gegen

300 Randständige, Drogenabhän-
Jige, Alkoholiker, Punks, Clochards

der Obdachlose Wegweisungen

ausgesprochen. Der links-arüne

3erner Stadtrat Daniel Jenni sieht

m Artikel nach wie vor einen Ver-

toss gegen die Menschenwürde

ınd gegen das Diskriminierungs-

‚erbot. Eine Wegweisung verstosse

jegen die Versammlungsfreiheit,

lie Bewegungsfreiheit und das Will-

zürverbot. Sie verletze zudem oft

len Grundsatz der Unschuldsver-

nutung.

jebot berufen können». Dies be-

leutet jedoch nur, dass diese

irundrechte betroffen sind, was

ıoch nicht heisst, dass sie auch ver-

atzt sind. Grundrechte jedoch dür-

an nach der Bundesverfassung un:

er gewissen Voraussetzungen ein:

jeschränkt werden. Es braucht

\ierzu eine gesetzliche Grundlage,

in Öffentliches Interesse, und die

Zinschränkung muss verhältnis:

nässig sein. Im öffentlichen Inter

'sse liege es, negative Erscheinun:

jen im Umfeld von Drogen- und Al-

‘oholszenen zu unterbinden, etwa

\npöbeleien von Passanten, ag-

ressives Betteln, Rumschreien und

rosse Unordnung. Die Betroffenen

ürften sich weiter im verwiesenen

jebiet aufhalten, sich mit anderer

'‚effen und sogar Alkohol konsu-

ıeren. Sobald dann aber erneut

egative Begleiterscheinungen auf-

'eten, werden sie weg gewiesen.

Gegen Leute, die sich partout

icht weg weisen lassen wollten, hat

je Polizei in Bern jährlich rund

000 Strafanzeigen eingereicht. Die

‚eute wurden zuerst gebüsst, ir

Viederholungsfall erhielten sie kur-

e Freiheitsstrafen. Das heisst letzt:

Jas riecht nach Mittelalter

Das Bundesgericht hat die Ver-

4ssungsmässigkeit geprüft und ist

um Schluss gekommen, dass die

Veggewiesenen nicht in ihrer Men-

chenwürde verletzt würden. Nicht

/egen eines personenspezifischen

terkmals, nicht wegen ihrer Rasse,

ıres Geschlechts, ihrer Sprache

ınd auch nicht wegen ihrer Lebens-

veise würden die Betroffenen weg

jewiesen, sondern allein wegen ei-

ıes Verhaltens: Störung der öffent-

ichen Ordnung und Sicherheit.

Andererseits hält das Bundesge-

ıcht fest, «dass sich die Beschwer-

leführer auf die Versammlungsfrei-

ıeit und die persönliche Freiheit so-

vie auf das Diskriminierungs- und

Villkürverbot und das Gleichheits-

Gesetzesentwurf ist veröffentlicht
Am 27. März 2006 wurden dem Grossen Rat zwei Motionen von SVP

ınd FDP überwiesen, die das Polizeigesetz mit einem Artikel über Weg-

veisungen ergänzen sollen. Die Regierung befürwortet eine gesetzliche

jrundlage und verweist auf die Probleme in der Stadt Luzern. Sie hat ei-

ıen Gesetzesentwurf erarbeitet, der in der Vernehmlassung veröffentlicht

vurde (www.lu.ch/index/justiz_sicherheit/jsd_vernehmlassungen.htm).
Yach der Vernehmlassung wird der Entwurf überarbeitet und dem Gros-

jen Rat zur Abstimmung unterbreitet. Wird der Entwurf angenommen,

&lt;ann mittels Referendum erreicht werden, dass die Bevölkerung darüber

abstimmen kann. Personen der grünen Fraktion und das «Bündnis Luzern

für alle» wehren sich vehement aeagen eine Einführung des Artikels. /b

ich: In Bern wird eingesperrt, wer

stört. Und das riecht mehr nach Mit-

alalter als nach liberalem Rechts-

taat. Waren die Weggewiesenen

„ohl alles aggressive «Anpöbler»,
der sah der eine oder die andere

infach nicht so aus, wie es sich

3Zern-Tourismus vorstellt? Personen
ıalten sich nicht an die Verfügung,

veil ihnen alternative Aufenthalts-

ırte fehlen und weil sie sich eben in

ler ihnen bekannten Gruppe von

Aenschen aufhalten wollen.

Zunehmende Privatisierung
Wem gehört die Stadt? Wer darf

jich darin bewegen? Stören Men-

ichen, die negativ auffallen (nicht

ıls «normal» taxiert werden), unse-

e Gesellschaft? Das öffentliche In-

eresse an Ordnung und Sicherheit

vird als absolut betrachtet und

ıicht ins Verhältnis gesetzt zu den

‚erschiedenartigen Menschen, die
m Sffentlichen Raum zusammen-

;ommen. Es ist doch nichts ande-

es als eine ästhetische Säuberung,

venn Menschen allein wegen ihres

zZrscheinungsbildes und ihrer Le-

»ensform weg gewiesen werden.

Die Nutzung des Öffentlichen

zaumes wird immer stärker einge-

schränkt. Zunehmende Privatisie-

ung und Kommerzialisierung

üÜhren zu übertriebenen Ordnungs-

vorschriften, Videoüberwachung,
»rivaten Sicherheitsdiensten, Bet-

:;el- und Strassenmusik-Verboten,

Schliessung von Öffentlichen Toilet-

:;en und Warteräumen.,

Die neue Wegweisungspraxis ist

ain Schritt Richtung gesellschaftli-

chen Ausschlussmechanismen, die

nicht mehr nur Menschen aus be-

Fortsetzung auf Seite 3


